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Seit Jahren fordern Berufsverbände die Einrichtung einer Pflegekammer. Doch obwohl die rechtliche Situation längst geklärt ist, scheiterten entsprechende Initiativen in den Bundesländern bislang an den politischen Entscheidungsträgern. Dabei ist die Selbstverwaltung in Form einer Pflegekammer heute wichtiger denn je. 


Beschäftigen wir uns mit dem Thema Pflegekammern in Deutschland, bleibt uns ein Blick in die Vergangenheit nicht erspart. Agnes Karll, die „Mutter der professionellen Krankenpflege in Deutschland“, hat bereits 1903 bei der Gründung des Berufsverbandes für Krankenpflegerinnen Deutschlands das Selbstverständnis der Profession Pflege definiert und damals schon jede Form von Fremdbestimmung abgelehnt. Diese Aussage sollte wegweisend sein für die Weiterentwicklung der Profession Pflege.
Die Rahmenbedingungen in den kommenden Jahren nach 1903 brachten durch die Wirren des 1. und 2. Weltkrieges für die Pflege eine Entwicklung in Richtung Fremdbestimmung als ärztlicher Hilfsberuf. Je stärker sich die Ärzteschaft organisierte und damit auch das gesellschaftliche Ansehen dieses Berufsstandes an Bedeutung gewann, je mehr geriet die Pflege in die Abhängigkeit von ärztlichem Wohlwollen. Erst Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts formierten sich sporadisch Initiativen aus der Profession Pflege heraus, die sich mit der Einrichtung von Pflegekammern in Deutschland beschäftigt haben. Ausgehend davon ein kurzer historischer Abriss:
1990 wurde in München deutschlandweit der erste „Förderkreis zur  Gründung einer Pflegekammer“ gebildet.
1995 konstituierte sich der „Runde  Tisch zur Errichtung von Pflegekammern“.
1997 ging aus dem „Runden Tisch“  die „Nationale Konferenz zur Errichtung von Pflegekammern in Deutschland“ hervor.
Gepaart waren und sind diese Aktivitäten von vielen Initiativen auf  Landesebene in Form von Verbänden, Arbeitskreisen und Fördervereinen.
Grundsätzlich sei an dieser Stelle nochmals ausdrücklich erwähnt, dass die Einrichtung von Kammern im Sinne der Übertragung hoheitlicher Aufgaben Länderrecht ist. 


Rechtsposition ist längst geklärt
Betrachten wir die rechtliche Situation, die sich mit der Fragestellung der Einrichtung von Pflegekammern beschäftigt, seien an dieser Stelle einige Gutachten erwähnt, die allesamt die Verfassungsmäßigkeit von Pflegekammern bestätigen:
1994:  „Rechtliche Probleme und Möglichkeiten zur Errichtung einer Pflegekammer auf Landesebene“ (M. Plantholz),
1997: „Die Verfassungsmäßigkeit der Einrichtung  einer Pflegekammer für Pflegeberufe im Freistaat Bayern“ (O. Seewald),
1998:  „Funktionelle Selbstverwaltung des Gesundheitswesens im Spiegel der Verfassung“ (M. Plantholz),
2008: „Weitere öffentlichrechtliche Regulierung der  Pflegeberufe und ihrer Tätigkeiten – Voraussetzungen und Anforderungen“ (G. Igl).
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll verdeutlichen, dass die Rechtsposition längst geklärt ist im Sinne der Zulässigkeit von Pflegekammern.
So stellt sich nun die Frage, warum dann nicht flächendeckend in unserer Republik Pflegekammern entstanden sind, wie übrigens in vielen europäischen Ländern seit vielen Jahrzehnten. Bis dato sind die vielen Initiativen auf Landesebene immer wieder an den politischen Entscheidungsträgern gescheitert. Waren in verschiedenen Bundesländern die Signale in Richtung Pflegekammern im Vorfeld von Wahlen immer wieder mal positiv, setzte nach den Wahlen doch eine Art „retrograde Amnesie“ ein, indem sich plötzlich niemand mehr daran erinnern konnte, was vor der Wahl versprochen war. Bezeichnend war hier auch, dass die Oppositionsparteien ein „offenes Ohr“ hatten, nach gewonnener Wahl sich daran aber auch nicht mehr erinnern konnten. Aktuell stehen die Chancen wohl in Hessen und im Saarland bei optimistischer Betrachtung am besten. 

Pflegekammern – gerade heute extrem wichtig 
In Betrachtung der Historie stellt sich natürlich zu Recht die Frage, warum wir gerade heute eine Pflegekammer brauchen. Mit etwas Pathos geschmückt brauchen 1,2 Millionen Pflegende eine Identität und Heimat.
Hierbei geht es nicht darum, die Funktion der bestehenden Berufsverbände außer Kraft zu setzen, diese gar überflüssig zu machen. Im Gegenteil. Auch im Kontext zur Pflegekammer werden diese künftig ihre fachbezogenen Aufgaben wahrzunehmen haben. Wir müssen heute für morgen denken und planen, damit die gewaltige Aufgabe der pflegerischen Versorgung, die sich aus der demografischen Entwicklung unserer Bevölkerung ergibt, in Zukunft auch nur annähernd zu bewältigen sein wird. 
Professionelle und kompetente Pflege ist entscheidend im Sinne des Verbraucherschutzes für die Leistungsempfänger. Dazu gehört ein hoher Qualitätsstandard bei der Berufsausübung der Profession Pflege, der unter der permanenten Aufsicht und Kontrolle einer Pflegekammer stehen muss. 
Bis zum heutigen Tage verfolgt unsere Profession die Aussage des ehemaligen Arbeitsministers Norbert Blüm, der sagte: „Pflege kann jeder“. Bewusst oder unbewusst hat er uns damit einen „Bärendienst“ erwiesen. Sicherlich kann sich jeder die rein manuellen Tätigkeiten des Waschens, Anziehens und so weiter aneignen und sie ausüben. Die Beurteilung der Wirkung der erbrachten Pflegeleistung bedarf jedoch einer professionellen Einschätzung. 

Aufgaben einer künftigen Pflegekammer
Die Gesundheits- und Sozialpolitik in Deutschland ist geprägt vom Prinzip der Selbstverwaltung. Die Profession Pflege muss gleichberechtigt in dieses System mit einbezogen werden. Die vielfältigen Aufgaben, die der Profession Pflege mittlerweile zugestanden werden, lassen sich nicht mehr im Ehrenamt erfüllen. Kooperation und Verhandlung auf Augenhöhe gelingen nur bei möglichst gleichen Ausgangsvoraussetzungen der Verhandlungspartner beispielsweise im „Gemeinsamen Bundesausschuss“ (GBA). Dazu müssen die entsprechenden finanziellen Ressourcen aus den eigenen Reihen durch den Mitgliedsbeitrag in der Pflegekammer geschaffen werden.
Erstellen von Gutachten
In Anbetracht der Zunahme von pflegebedürftigen Menschen wird über die Pflegekammer eine Gutachtertätigkeit auszuführen sein mit der Benennung von Sachverständigen, damit Pflegegutachten von der eigenen Profession fachkompetent erstellt werden können. Ergänzend dazu müssen Schiedsstellen zur Beilegung von Streitfällen eingerichtet werden, die sich aus der Berufsausübung von Pflegenden gegenüber Dritten ergeben, damit diese nicht von völlig Berufsfremden entschieden werden müssen.

Erlass einer Berufsordnung
Gibt es mittlerweile doch in den Ländern Bremen und Saarland sowie vom Deutschen Pflegerat Berufsordnungen für die Profession Pflege, bedarf es in Zukunft einer einheitlichen Berufsordnung für alle Pflegenden, völlig unabhängig davon, in welchem Bundesland sie ihren Beruf ausüben. Der Erlass dieser Berufsordnung und vor allem die Überprüfung der Einhaltung und eventuellen Sanktionierung von Verstößen muss Aufgabe der Pflegekammer sein. Dazu gehört auch die Definition von Grundsätzen für die pflegerische Tätigkeit im sektorenübergreifenden Ansatz, um die mittlerweile nahezu unüberschaubare Vielfalt etwas einzudämmen. Dieser Part wird ergänzt mit der Auseinandersetzung von ethischen Fragen in Zusammenhang mit der Berufsausübung in der Pflege und daraus resultierend die Definition einer Berufsethik als Grundlage ethischen Handelns in der Pflege.

Regelung der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung
In den vergangenen Monaten und Jahren hat sich eine nahezu unüberschaubare Vielzahl an pflegeähnlichen Ausbildungen entwickelt, die wohl alle irgendwie etwas mit der Pflege zu tun haben (oder zu tun haben wollen). Zweifelhaft bleibt, ob es sich da wirklich um Ausbildungen handelt und welche Inhalte da vermittelt werden. Daher muss eine Pflegekammer künftig die Förderung, Regelung, Überwachung und Anerkennung der kompletten beruflichen Fort- und Weiterbildung in der Pflege übernehmen, um eine weitere unkontrollierte Aufsplitterung zu verhindern. 
Im Sinne der Ausbildung in der Pflege bedarf es einer Bildungsreform, damit den aktuellen Bedürfnissen Rechnung getragen werden kann. Grundlage dafür muss ein Berufsgesetz für die Pflege sein, damit künftig nicht nur die Berufsbezeichnung, sondern auch die Berufsausübung im Sinne der Definition von Vorbehaltsaufgaben definiert wird. Die Grundlagen für die politischen Entscheidungen sind über die Pflegekammer zu erarbeiten, damit hier eine einheitliche Ausrichtung erzielt werden kann. Die Abnahme der Prüfung an Krankenpflegeschulen wäre ebenfalls eine Kammeraufgabe.

Zuordnung von Qualifikation zu Aufgaben
Bereits mit dem Sachverständigengutachten vom Juli 2007 wurde eindeutig festgestellt, dass im Sinne einer zukunftsorientierten Gesundheitsversorgung eine Neudefinition der Aufgabenverteilung im Gesundheitswesen dringend notwendig ist. Dazu gehört auch die Frage, wer mit welcher Qualifikation künftig welche Aufgabe übernimmt und mit welcher Qualität und zu welchem Preis diese Aufgabe, möglichst von den Bedürfnissen von den Patienten ausgehend, erbracht wird. Die auf unterschiedlichen Ebenen geführten Diskussionen zu diesem Thema zeigen eindeutig, dass hier, ob der vielen unterschiedlichen Interessenlagen, eine eindeutige Zuordnung dieser Aufgabe zu einer Pflegekammer notwendig ist.

Registrierung aller Pflegenden in Deutschland
Im Sinne der Qualitätssicherung müssen über die Pflegekammer alle Pflegenden unter Vergabe von Registrierungsnummern erfasst werden. Damit verbunden ist die Pflicht zur kontinuierlichen Fortbildung, die auch regelmäßig nachgewiesen werden muss. Aus der Registrierung resultiert das Erheben von Strukturdaten, die für eine kompetente und qualitativ hochwertige Versorgung unserer Bevölkerung dringend notwendig ist. Dazu gehören unter anderem:
Wer ist wo in der Pflege  tätig?
Wer ist mit welcher Ausbildung in der Pflege tätig? 
Wie ist die  Altersstruktur in der Berufsgruppe?
Wer hat welche Zusatzqualifikationen,  Weiterbildungen, Studienabschlüsse usw.?
Wie ist es um die  Ausbildungssituation bestellt? Wie viele Ausbildungsplätze brauchen wir in Zukunft?
Wie viele Pflegende mit welcher Qualifikation brauchen wir, um den  künftigen Pflegebedarf decken zu können?
… 
Diese Liste lässt sich problemlos erweitern. Die Auswahl soll nur verdeutlichen, wie wichtig diese Strukturdaten, die derzeit nicht vorliegen, sind.

Registrierung beruflich Pflegender leistet Vorarbeit
Die aufgeführten Aufgaben zeigen klar und eindeutig, dass an der Errichtung von Pflegekammern kein Weg vorbeigeht. Was können wir nun tun, um die Politik von der Notwendigkeit zu überzeugen? Im Vordergrund steht die Lobbyarbeit, die intensiviert werden muss. Begleitend dazu können und müssen wir aus den eigenen Reihen heraus die Registrierung beruflich Pflegender noch viel stärker forcieren. Mit diesem bis dato in Deutschland einmaligen System der einheitlichen Registrierung von beruflich Pflegenden und der damit verbundenen Fortbildungsverpflichtung nach vorgegebenen Richtlinien haben wir die Chance, entsprechende Vorarbeit im Sinne der Pflegekammer zu leisten. 
Welches Fazit lässt sich nun ziehen? Die Forderung nach der Selbstverwaltung der Pflege muss mit allem politischen Nachdruck intensiv weiterverfolgt werden. Dazu müssen die Pflegeverbände die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen konzentrieren, um der Forderung den notwendigen Nachdruck zu verleihen. 
Die Registrierung beruflich Pflegender ist ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstverwaltung der Profession Pflege. Pflegekammer bedeutet jedoch auch eine Zwangsmitgliedschaft für alle 1,2 Millionen professionell Pflegenden mit dem entsprechenden Mitgliedsbeitrag. 
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